
Ablauf der Referendumsfrist: 13. Januar 1992

#ST# Bundesgesetz
über die Beiträge an die Infrastrukturkosten der
Fraktionen und der Mitglieder der eidgenössischen Räte
(Infrastrukturgesetz)

vom 4. Oktober 1991

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffer l der Bundesverfassung,
nach Einsicht in den Bericht der Kommission des Nationalrates vom 16. Mai
1991 D,

beschliesst:

Art. l Beiträge an die Fraktionen

Die Fraktionen erhalten einen jährlichen Beitrag zur Deckung der Kosten ihrer
Sekretariate, bestehend aus einem Grundbeitrag und einem Beitrag pro Frak-
tionsmitglied.

Art. 2 Persönliche Mitarbeiter und Aufträge
1 Für die persönliche Unterstützung in wissenschaftlichen und administrativen
Belangen, insbesondere für die Anstellung von Mitarbeitern oder die Erteilung
von Aufträgen, steht jedem Ratsmitglied ein jährlicher Kredit zur Verfügung.
2 Die Koordinationskonferenz kann den Anwendungsbereich von Absatz l in
besonderen Fällen ausweiten, insbesondere zur Entlastung eines Ratsmitgliedes
in anderen Bereichen.

Art. 3 Persönliche Infrastruktur

Die Ratsmitglieder erhalten einen jährlichen Beitrag zur Deckung der Kosten
ihrer Administration und Infrastruktur.

Art. 4 Ausführung des Gesetzes
1 Ein Bundesbeschluss, der dem Referendum nicht untersteht, regelt die Aus-
führung dieses Gesetzes und legt die Höhe der Beiträge sowie des Kredites ge-
mäss Artikel 2 fest.
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2 Bestehen in Einzelfällen Zweifel über den Anspruch auf einen Kredit oder
Beitrag oder bestreitet ein Ratsmitglied die Richtigkeit einer Abrechnung, so
entscheidet das Büro des Rates, dem das Mitglied angehört, endgültig.

Art. 5 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Es tritt am 1. Februar 1992 in Kraft. '•

Nationalrat, 4. Oktober 1991 Ständerat, 4. Oktober 1991
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